
rausbildung eines als gemeinsam erkannten europäischen Bewusstseins über 
politische Partizipation befördern. Zumindest was politisch-rechtliche Fragen 
anbelangt, können dadurch auch gewisse Aspekte des Demokratiedefizits 
behoben bzw. ausgeglichen werden. Dazu �üssen jedoch die entsprechenden 
politischen Schritte eingeleitet und ein Ubereinkommen auf europäischer 
Ebene darüber erzielt werden, wie die Verhältnisse zwischen europäischem 
und nationalem Recht zu klären sind. Doch es bleibt fraglich, ob sich dazu in 
absehbarer Zeit der politische Wille findet beziehungsweise ob unter den ge­
genwärtigen politischen Bedingungen einem solchen Projekt Priorität einge­
räumt wird. 
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Europa voraussagen 

Nils Plath 

Nehmen wir an, es gelte auf die Frage nach dem Ursprung zu verzicht�n, darüber !rin�us 
;uf alles was der Zeit die Macht der Kontinuität und Mobilität zuschreibt, auf dasJemge, 
was still�chweigend das Denken befördert sowie auch die Sprach� in Bewegung verse�t. 
Nehmen wir an, wir gäben uns selbst (mit spielerischem Eigensmn). � Rec�t auf e��e Sprache, in der jene Kategorien, die diese bislang stützten, ihre Gült1gke1t verher�n wur­
den: Einheit, Identität, das Primat des Gleichen, der �nsp�ch des Ich-Subjekt� -
Kategorien, deren Fehlen dazu führt, von ihrer Abwesenheit als ihrem Versprechen emer 
Ankunft im Verlauf der Zeit und durch die Arbeit der Zeit auszugehen." 

(Maurice Blanchot 1969: 406) 
Eine erste Fassung dieses Textes zeigte sich noch von einer ausdrücklichen 
Auslassung bestimmt. In ihr fand sich kein einziger Hinweis auf das, was an 
den verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten mit ,,Europa" ange­
sprochen und bezeichnet wurde und wird: unter anderem eine geo�phische 
Musterlandschaft mit einem Innen und Außen als dem Produkt emes Be­
schreibungsmodells, das eine anthropozentrische Weltordnun� .siche�tel�t;
eine von einem historischen Bewusstsein beherrschte Denktradition, die. die
Vorstellung von Einheit und Identität entsteh�n lässt. un? noc� als Pr?Jek­
tionsfläche für Kritik ein weithin bruchloses Sich-Art1kuheren m den. emge­
führten Schemata einer allzu vertrauten Dialektik möglich macht; eme ge­
schichtsphilosophische Idee, die sich einstell�nd�n Schwi��gkeiten bei de� 
Versuch, Historie beschreibbar zu machen, mit emer reaktivierten Teleologie 
begegnet; ein Mythos, der die Narration von Vergangenheit zum B_e��spunkt
für ein Morgen macht; ein politisches Programm, das Z� ant�zipiert, 1;11:1 
den präferierten eigenen Politikmodellen bereits gegenwartig .emen legiti­
mierten Ort im Diskurs zu verschaffen. Eines ist solchen Adressierungen von 
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,,Europa" gemeinsam: Sie versuchen, einen Eigennamen von ungesicherter
Herkunft zu einem Begriff werden zu lassen - in der Absicht, ihn so in den
jeweiligen Diskursen operabel zu machen.

Diskursive Unternehmungen solcher Art sind immer - das war die in den
Raum gestellte Behauptung, die sich hier nun vom Ende eines anderen an den
Anfang dieses Textes versetzt findet - als Selbstpositionierungen zu lesen.
Und jede Bezugnahme auf das eine oder andere „Europa" erweist sich für sie
als grundlegend. Zu betrachten sind diese Stellungnahmen ihrerseits als Arti­
kulationen unterschiedlicher Schreibverfahren und Lektüreweisen in denen
sich Weltkonstruktion als angewandte Ideologie spiegelt. Wer si� zu lesen
versuch�,. ohne da?ei seinerseits einfach sogleich diszipliniert normgerechte
Synthetisierungsleistungen ausstellen zu wollen, nachdem erst einmal ent­
sprechend eingeführter Kategorien klassifiziert worden ist, dem kann es nur
sehr schwer fallen, zu einem Ideen- und Begriffshistoriker zu werden der lite­
rarische Europa-Vorstellungen zum Gegenstand seiner literargeschi�htlichen
Betr�chtung macht. ,,Europa" im „Werden" gilt es hingegen aktuell vielmehr
als die Aufforderung zu verstehen, die Positionierung von Lektüre und ihre
Repräsent�eT?arkei� in Zeit und Raum zu reflektieren. So jedenfalls behaup­
teten es die Jetzt einen Anfang dieser Erörterungen inszenierenden ehemali­
gen Nachbemerkungen. Was dort als Appendix, als eine kalkulierte Anfü­
gung, als ein Postskriptum formuliert wurde, findet sich nun hier an oder ei-
gentlich: vor einen Anfang platziert.
. Dabei ist die entsch�idende Frage, ob und in welcher Form überhaupt von

emem Text als Postskriptum gesprochen werden kann, von einem T extbe­
standteil näI_n}ich, der einem Text nachgestellt ist und ihn doch, da als Text
außerhalb emes Textes lesbar gemacht, nicht eigentlich Teil dieses Textes
�d dab_ei de�och ?icht von seinem Bezug auf ihn zu trennen ist. Fraglos ist
n_�cht. nut Gewissheit anzugeben, ob dieser Text als Nachtrag überhaupt tat­
sachhch dem Text folgt und nachkommt oder ob er nicht erst als nicht­
eigentlicher Teil die Vorstellung von einem eigentlichen, vorangehenden Text
ermöglicht und somit zu einer nachträglichen Vorschrift wird. Entscheidend 

da sie die Lektüreordnung betrifft, ist die Frage, wie sich miteinander korres�
p_ondierende Te_xtteile zu einem Text anordnen, dessen innere Markierungen
sich stets bestlffiffiten Ordnungsinteressen verdanken und zugleich nach
außerhalb auf die Existenz eines aus vielen Texten bestehenden Kontextes
verweisen.1 Die Bedeutung der Frage nach dem Status von Text und Vortext
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„Ich möchte vorschlagen, das, was an den Text als anderer Text je anschließbar ist, als 
Kon-text zu fassen. Kontext ist also auch Text, virtualiter alle anderen Texte also etwas 
�as sich_ nicht begrenzen läßt. Jeder Zugang zu Texten hat es dann damit zu tu�, daß hinte;
Jeden: emzelnen Text eine prinzipiell unendliche Reihe weiterer Texte steht, eben Der Text. 
Und Jeder Zugang zu Texten erhält sein Spezifikum durch die Art in der er mit der 
Differenz von einem Text und Dem Text umgeht." (Fohrmann 1997: 208) 

erweist sich gerade auch dort, 'wo von ,,Europa" und vom „Werden" die Rede
ist.

Wenn an dieser Stelle nun die ursprünglich als nachträglich konzipierten
Vorbemerkungen dem eigentlichen Anfang dieser Erörterungen vorausge­
schickt werden, dazu gedacht, als Umleitung gleich zu Beginn zu einer In­
fragestellung der selbstversichernden Behauptung bei�tragen_, der Anfang
eines Textes ließe sich ohne Weiteres problemlos markieren, führt das daher
sogleich mitten ins Thema: ,,Euro�a" und „Werden" zu eröi:ern \;in V�rb,
das sich wortgeschichtlich vom IDittelhochdeutschen Wort. ,,orte�, . abl�ltet,
was soviel wie „genau untersuchen" heißt und auf den Begnff „Ort nn Srnne
des lateinischen „terminus" hindeutet. Damit wäre auch bereits das Format
dieses Textes als einer Bewegung der Abgrenzung und Positionierung gegen­
über anderen Texten zu und über ,,Europa" bestimmt: wie zugleich als die
Aufforderung zur Herstellung.yon Verbindungen und zu weiteren �ek�en),
heißt für den der hier liest: Uberlegungen darüber anzustellen, wie em von
Texten vollz�genes In-Beziehung-Setzen die Verhältnisse instituiert, die d�e
Lektüren dieser Texte bestimmen. ,,Europa" zum Anlass zu nehmen, ,,Identi­
tät" und Werden" zu thematisieren, muss dementsprechend heißen, die sich
mit jede;_ Verweis auf ,,Europa" ergebenden Herausfo�derungen für eine
Lektürepraxis und ihre Repräsentationsweisen zu begreife� zu ve_rs�che�nämlich die Position der eigenen Lektüre und ihre Repräsentierbarke1t m Zeit
und Raum nicht einfach als Gewissheit zu betrachten. Jenen Bezeichnungs­
schwierigkeiten und Zuordnungsproblemen, die dort auftreten, wo immer von
„Europa" die Rede ist, gilt es sich zu stellen, indem man „fü�ropa" ebe� nicht
als eine sich selbstverständliche Repräsentation versteht: Sie lassen sICh als
Frage nach dem Ort der Lektüre formulieren. Das he�ßt die Frag� nach .der
Selbstverortung von Lektüren in Kontexten stellen, die gerade IDittels emer
geographischen Metaphorik beschrieben - und das heißt. konstruiert -
werden; die Frage aufwerfen, wie Zusammenhänge zwtschen Texten
behauptet werden, indem sie sprachlich bezeichneten Orten zugeordnet
werden. Beispielsweise ganz prominent einem Ort namens ,,Europa".
V oraussetzungslos lässt sich beim Lesen nicht der eine Ort mit Gewissheit
bezeichnen, der dem gelesenen Text zuzuschreiben ist: sein Platz im Kontext.
Beim Lesen muss offenbar die Lokalisierbarkeit und die Situierbarkeit dessen
als gegeben unterstellt werden, was gelesen wird. Und zwar von v?rnherein,
noch vor dem Einsetzen des Lesens. Zum verlässlichen Nachweis werden
dann in der Lektüre im Nachhinein Kontextualisierungen vorgenommen.
Denn sie muss ebenso die eigene Positionierbarkeit voraussetzen, wenn sie
anderen Texten ihre Plätze zuweist. Umgekehrt heißt das folglich, interpretie­
ren wird zur Selbstpositionierung, wenn es das, was es notwendigerweise vo­
raussetzt, immer erst nachholt. Nach Kants Satz aber, Sein sei bloße Position,

237



„kann Position nur als Exposition und mithin als nie vollends aktualisierte, nie zuende gebrachte Setzung gedacht werden, sondern bloß als Aussetzung und Hinaussetzung ausder Ordnung fertiger Bestände, als Entwurf, Skizze und beginnende Darstellung für ande­res. Aussetzung, das heißt fortan Entfernung vom festen Grund wie vom kategorialen Re­gime der Sprache, Entfernung - und zwar eskalierende, unabmessbare und unabsehbarwerdende Entfernung - von allen Versicherungen und Rückversicherungen im Bereich dersymbolischen Ordnungen, durch welche Gesellschaften und Ökonomien, Idiome undSprachkörperschaften zusammengehalten und reproduziert werden können. Da jede Set­zung einer anderen, jede Stellung einer weiteren ausgesetzt und keine die letzte, determi­nierende ist, die auch nicht das Feld zwischen den Positionen besetzen könnte, wird die Annahme hinfällig, sie könnten sich zu einem einzigen Gestell versammeln und von demeinen Paradigma einer Universalsprache der Versicherung zusammengehalten werden."(Hamacher I 998: 13f) 
Was hat es zur Folge, so ist zu fragen, wenn das In-ein-Verhältnis-Setzen alsdie Setzung, als eine Geste der Präsentation eines Selbstbildes zu verstehenist? Was wird bei der Erörterung der eigenen Position zur Disposition ge­stellt? Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kategorie des Selbst undder Identität damit in einer Art dauerhaft wiederholten Geste auf ein immerwieder Neues - und damit immer wieder neu, das heißt anders und nie ein­fach in gleicher Weise wiedergegeben - eine Rückkehr zur Selbstdarstellungerzwingt und deren neuerliche Ausstreichung erforderlich macht. Die Fragenach der Präsenz, nach dem Ort und der Zeit, nach der Repräsentanz des ei­genen Selbst in der Lektüre ist nie zu beantworten, ohne von der Übersetzungzu sprechen. Mit ihr wird hier eine nie letztlich kontrollierbare Versetzungs­bewegung bezeichnet: ein Herstellen von Beziehungen, das Texte in einräumliches und zeitliches Verhältnis zueinander setzt. Mit anderen Worten: „Bei der Übersetzung handelt es sich um die Beziehung zwischen zwei Texten über ihreUnterschiede." 

Sie ist eine 
„Transformation, Selbsttransformation, metagraphisch, wenn es jene Identität gäbe, durchdie jene Familienähnlichkeit [zwischen den zwei TextenJ sich identifizieren ließe, durchdie das Selbst sich außerhalb der Übersetzung bezeichnen könnte. Eine Transformationohne Identität, und damit in der Wiederholung immer anders - mit anderen Worten."(Leavey 1990: 194, 196) 
Übersetzen als Beziehungsbezeichnung ist demnach als eine Bezüge schaf­fende Praxis zu verstehen, die nie endgültige Beschreibungen liefert, dasheißt mit anderen Worten als eine nicht dauerhaft fixierbare Bewegung. Undzwar nicht nur, da sie einmal eine einmalige Verschiebung hervorruft, diedann historisch, kulturell, kontextuell bestimmt rekonstruierbar wäre, sonderndurch die Provokation eines unumgänglichen Wiederlesens, Weiterlesens,einer Relektüre, die fortgesetzt Beziehungen zwischen Texten schafft, dienicht in einer einzigen Interpretation abschließend beschreibbar sind. 
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· · · h n " · Werden" befindet: aufDas eben ist die Situat10n, m der s1c ,,-wuropa "� . . 11 Dauer in einem Zwischenraum, in einer Zwischenzeit, m emem Interva , zu dem sich in Beziehung zu setzen ist. Intervalle erlauben . .. . d' Wahrnehmung von Raum als ,,�en Bruch mit d:rhreine8� R:fle:�:
e
�:: J:�::::�;ng:: und Eruptionen in de� glei�h-erne Folge von B ruc en. ie ans 1 . · u t rbrechung eme D1s-fc. ·gen Oberfläche· sie schaffen einen zeitlichen Hiatus, eme n e .. d .' . d das orrru ' . S l . hen verschiedenen Zustän en; sie sm ' tanz, eine Pause, Auslassung, :me �a te z�t��n Kommunikation sichtbar wird- was oft was an der Schwelle der Reprasenta��n Öffi auch das spacing-out des Verschwindens �n der Haustür auftauch��

(fi
··· �otrt w' :

er i:in re
�::!urnliches noch ein rein zeitliches." (Trinh ist. Denn das Raumsc aJßn 1s 1999: xiif.) 

Und in keinem dieser Intervalle - als ein solches, zwischen den Mau�m, g�tes, das „gemeinsame europäische Haus"2 als. ,,H�us ?er Spi:3ch�' z;:en ef�ndten - ist sich dauerhaft einzurichten. Denn sie smd nnm�r nn er d rt vom Werden" gesprochen wird, werden Beziehungen geschaffeno , wo " . . d dem was werdend V hältnisse gestiftet: zwischen dem, was war, un . , un er N. . t W den" als em momentanerwird _ in den Augen eines Betrachters. 1e 1s „ er . .. 1 Zustand zu begreifen. Beschrieben werden kann es nur �ls. em �e.rgan�: � s . . h n das die Beziehung von zumindest zwei hier un Jetzt i_ e-;:t?n":io::n erfordert. Diese Relation durch Untersc�eitn zu b�zeic�nen setzt seinerseits notwendigerweise voraus, eme Beo ac terpos1 .on 
beziehen, von der aus diese Unterscheidung getroffen werden 

�-f � !�:zeichnung eines solchen Ortes der Reflexion - ebenfalls nu� urc -�rf scheidun zu bestimmen - erfolgt dabei nie unmitte�bar un gegenwa „1g,d gt ts mittels und in der Sprache zu einem bestimmten, erst nachtrag-son em s e . unkt 4 ff Ort gewordene Selbst-lieh als präsent zu bezeichnenden Ze1tp . iese 
2 
3 

4 

. .. G · 
en Europäischen Haus" siehe denFür ein „kleines B elegs_telleKnarlch1v z:i; " �����:� für angewandte Diskurstheorie", B eitrag von Rolf Parr m „ u turrevo u 10n. Nr. 23 (l 989). . fü d. d . Andererseits wird das Mit realen Folgen, a?strakt beschre�?b�, a�ch Du�ctdfen Ö;;���� der Mauer sind diezukünftige Europa mcht nur europa.1sc sem. . w ren sie de facto schon langeAmerikaner in ihrem e!ge�en Haus �1ch�:ehr s1che\�as D:rch den Wegfall der Mauernicht mehr, aber das gilt Jetzt auch im u rtragenen mn. ·n sich aufzunehmen . Siesind die kapi�alistischen S�aaten gezwungen, d.�:se�1:��i I schlucken, was von außenkommen gar mcht mehr zu s1c1 se�i son::ß:t Der Feind tatte e in Gesicht ,  besaß einauf sie zukommt. yorher w� Bas ere E gibt .keine Parameter mehr." (Müller 199 l:Ter ritorium. Jetzt ist alles m ewegung. s 93f.) . .. . d Z gn'ff vor dem B ewußtsein und seinem Subjekt, vor Vor Jedem reprasentleren en u , . . ·bt Das Wissenschaft, Theolo�ie un� Ph iloso�h�: gibt es da�i:�::a�!�:;: :::f�!e�:n� �in�eise,es gibt' ist selbst kerne Prasenz, au te unsere . , 

h f s zurückkommen: es zurückgreifen könnten. Man kann weder_d�rau� ve�e1�:�;:zt::h als „da" (wie eine�:ä::n:r �i��; d�•;;�e�:�e�:;s E;,;;:he�:'.°s�::id die Entstehung r��mt, !öl::;� sich auf und setzt sich unendlich fort. Die Entstehung ist Jener Entzug er asenz, 
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bezeichnung· trägt da b · · 1 · d . .nn. e1sp1e swe1se en Namen ,,Europa". Es stellt sich 
sodann die Frage, wie m dem Fall in ,,Europa" über ,Europa" zu h oder von ,,Europa" aus ,E " b . : . . sprec en 
B . . I . ' uropa zu eobachten sem wird. Beispielsweise am _e1sp1e emes V o�1extes, so die Antwort, die diese Lektüre vorschla en wil . emem_ von den vielen, aus denen ,,Europa" besteht; in diesem FJI eine! Text, m dem Grundlegendes vorhergesagt wird: einer Präambel. 
Hier jetzt, endlich, ein Anfang: 
Am 7. Dezember 2000 proklamierten die Staats und Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die Prisident!e�:�gsch'.'fs ier 

Pru:Iaments und die Präsidenten der Europäischen Kommissio . ur�aisc en 
memsam feierlich eine Charta der Grundrechte .. n_ m izza. ge-
lungsstand der Union ist es erforderlich ein� ·���g�nw�1ge1�t�tw1ck-
erstellen, u_m die_ übe�gende Bedeutung der Grundrechte :id i';: T: te e:"'� die Umonsbur?�r sichtbar zu verankern," so lautete die erklärt A r b te 

:�:::r !':i:1sch� Ra�im Juni 1999 ein eigens gebildetes Gr:mi:!\::
des Präsidenten de��:���is�:���::::ii:r t��r ;nd :eg�erun��.chefs,
Parl_aments und der nationalen Parlamente zusa�enk�':n:� �� .. fopaischen 

ropa1sche Verfassung b · t M. d 
u er eme eu-

��::i�:s�=:�n !�}o e
nm)�ehr/m:o./l;�h ��jV::�;1s�::!f�����:�b:�

h .3 · . g 1c en er1assung wurde · 
F'::,1e�:i �:i�;!aftlih fest��scbriebenes Fundament von Recht:::°u:�
verselles Dokument" :::ch:;f:� I�l�:�t� überd

d
auerndes �d auch uni­

postul · rt d 
· 1 e n wer en gememsame Werte 

sehen I� .un lubnve
d
rrückbare Rechte und Freiheiten für die in der Europäi-mon e en en Menschen und B ·· c 1· k1·· . . b . urger iormu iert. Dieser Garantie-

::t :r:::i;: 
sie en Kapiteln vorangestellt findet sich eine Präambel. Sie lau-

,,D ie Völker Europas sind entsch lossen auf de G dl . 
liehe Zukunft zu teilen indem sie s· h

' . r . run age gememsamer Werte eine fried-
B 

, 1c zu emer nnmer engeren un·o rb' d I d 
ewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Er .. � n v� m en. n em 

unteilbaren und universellen Werte der W„ d d 
bes grundet sie� d�e Union auf die 

und der Solidarität. Sie beruht auf den G:::nJs„ 
es MJnschen, der �re1h e1t, der Gleichheit

lichkeit. Sie stellt die Person in den Mittelpunk�t�
h
en 

H
er Dd

emokr�t1e un� de: Rec�tsstaat-
1 res an eins, mdem sie die Umonsbür-

5 
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den alles Präsenz erlangt. Dieses Kommen ist zu 1 . . 
kommt nicht ohne die PRÄSENZ .. 

g e:ch �m ,Weggehen'. D1e Präsenz
möchte (ihre� Grund, ihren Ursprung 

ai���li��h:n
), i

ie die Repr�sen�ation bezeichnen
Gehen'." (Nancy 1994: !OS) ' �e t · as Kommen 1st em , Korn men-und-
Siehe www.europarl.de/aktuell/chartal .htm (Stand 1 1 2002)· d h . 
der Idee der Grundrechte-Charta. 

· · • ort auc eme Geschichte

gersch aft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet. Die Union
trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der 

Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität
der Mitgliedsstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regio­

naler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und nachhaltige Entwick­
lung zu fördern und stellt den freien Personen-, Waren- und Dienstleistungs- und Kapital­
verkehr sowie die Niederlassungsfreiheit sicher. Zu diesem Zweck ist es notwendig, ange­
sichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des sozialen Fortschritts und der wissen­
schaftlichen und technologischen Entwicklungen den Sch utz der Grundrechte zu stärken,
indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht werden. "6 

Charakteristischerweise kennzeichnet Präambeln, so ein Rechtskommentar,
,,das Moment der Enunziation oder Proklamation, der Appell und die Ver­
heißung." (Badura 1996: 65f.) Auffallend ist auch an dieser Präambel, was
aus juristischer Sicht in einer Vielzahl von Präambeln in den Blick fällt: ,,[ ... ]
das hohe Pathos, die Feierlichkeit, das Barocke und Ornamentale, nicht selten
Emotionale der Sprache der Präambeln, die von großem Engagement zeugen,
ferner die Allgemeinheit der formulierten Inhalte , ihr Generalklauselcharak­
ter, der ins Programmatische weist, sodann eine sehr idealistische, mitunter
symbolhafte und -reiche Sprache." (Häberle 1982: 227f.) 7 Auf den ersten
Blick macht es den Eindruck, als erläutere die Präambel demnach ganz im
Stil dieser Textsorte nicht mehr als das Ziel und den Zweck der ihr nachge­
stellten Grundrechte-Charta. So erfüllt sie den erklärten Zweck einer Präam­
bel, Identifikation und Legitimation zu ermöglichen.8 Damit scheint sie ganz
der Nonn zu entsprechen. Und fungiert offenbar erwartungsgerecht als ein
Anzeigentext: als die plakative Sichtbarmachung jener Grundrechte, auf die
sich die „Völker Europas" verpflichten - und zwar ausdrücklich angesichts 

sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (der „Weiterent­
wicklung der Gesellschaft"), angesichts von Umbauten der Sozialsysteme 

(des „sozialen Fortschritts") und einer fortschreitenden Dominanz von natur­
wissenschaftlicher Technologie als Leitideologie in allen Lebensbereichen 

( des Fortschritts der „wissenschaftlichen und technologischen Entwick­
lungen"). Lesen kann man diese Präambel aber auch anders: als ein Vorwort,
als einen Prolog, als einen Prätext - determiniert ,,hauptsächlich durch den 

Ort, den Zeitpunkt und die Beschaffenheit des Adressaten" -, dessen Funk­
tion darin besteht, ,,eine gute Lektüre des Textes zu gewährleisten." (Genette
1989: 190f.) 
6 
7 
8 

Siehe www.europarLeu.int/charter/pdf/text_de.pdf (Stand l. l .2002) für den Gesamttext der
Grundrechte-Charta. 
Programmatisch für eine juristische Sicht der Sprache des Rechts heißt es an anderer Stelle 

im Rechtskommentar: ,,Die Sprachform der Präambeln ist, wie die Rechtssprache 

allgemein, vor allem eine Funktion der Inhalte." (Häberle l 982: 229) 
„Kommunikation , Integration und Möglichkeit der Identifikation (,,Internalisierung") für
den Bürger und damit Legitimation des Verfassungsstaates sind die Hauptfunktionen von 

Verfassungspräambeln." (Häberle l 982: 230) 
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Die Präambel ist, so gesehen, Lesevorgabe. Im Sinne einer Vorschrift 
dient sie vor der Lektüre als die anleitende und organisierende Instanz die 
eine Agenda vorgibt: in ihr findet sich ein Verfügungsgrundsatz formuiiert. 
Als Absichtserklärung, in der von Intentionen zu lesen ist stellt die Präambel 
wie es vom Vorwort heißt, ,,eines der Instrumente der a�orialen Kontroll� 
dar." (Genette 1989: 215) Sie gibt vor, dass das, was zu lesen sein wird von 
jemandem - mit Autorität - stammt und bestimmt wird. Sie sagt: Es w;d et­
was f�lgen: das hi�r seine Einführung erfährt, in der von den Bedingungen die 
�ede 1st, die das hier und alles Folgende bestimmen werden, wenn es - wie in 
diesem Fall - um ,,Europa" geht. So lässt die Präambel auch von den Bedin­
gungen der eigenen Rede lesen. Als Vorwort muss sie dann auch als ein ei­
gen:lic� ganz unmöglicher Text betrachtet werden. Als ein Text nämlich, der 
-Wie em umgesetztes Nachwort- zu einem Text gehört und doch einen Un­
!erschied zwischen sich und dem Text markiert, dem er außen vorangestellt 
1st.9 

Somit ist die Präambel nicht einfach nur ein Vortext den man überlesen 
k�nnte, �cht einfach nur eine vorgeschobene Erklärung: nicht nur eine Ein­
l�itung, die durch Emphase ihre Adressaten zu erreichen versucht. In ihr als 
emem deklarativen Vorwort wird vielmehr die Grundlage einer institutionel­
len Ordnung festgeschrieben. Das macht jede Präambel zu einem ausgespro­
chen grundlegenden Text: 
„Da.s V: orwort ist nicht ein institutionelles Phänomen unter anderen. Es stellt sich selbst als 
I�stttutio� dar_ durch und durch, als die Institution par excellence. [ ... ] Um ein Vorwort
?1tten heißt, emer Idee zu vertrauen, die der Signatur und der Architektur eng verbunden 
1st: das Gesetz der Schwelle, das Gesetz auf der Schwelle oder eher das Gesetz als die 
S�hwelle selbst, und die Tür (eine unermessliche Tradition, die Tür 'vor dem Gesetz'; die 
T_ur anstelle des G�se�es; d�e Tür, die das Gesetz bildet, das sie ist), das Recht einzutreten, 
die Vors.�ellung, ?1e Tttel, die �esetzliche Anerkennung, die, beginnend mit der Eröffnung
des Ge?aud�s, d1� N�men �gibt, eine Per�p:ktive .auf das Ganze freigibt, ankündigt, zu
Kenntms bnngt , emführt, die Unterbauten s1tmert, die Ordnung zurück ins Gedächtnis ruft 
zurück zur Ordnung des Anfangs und des Endes, der Unterordnung unter Zweckbestim� 
mungen der arkhe im Blick auf das telos ruft." (Derrida 1989: 68) 
Es ist eben dieses Telos, das in der Präambel der Grundrechte-Charta zulässt 
überhaupt von etwas -von ,,Europa" - ,,im Werden" zu sprechen. Es ist dies� 
durch das Vorwort erric.htete Or<:fnung, die eine designierte Zukunft festgele­
gen und sozusagen zu emer bereits beschlossenen Sache erklären will: zu ei-
9 
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„Die Präambel ist Teil �er Verfa�sung, a�er doch auch wieder von den nachfolgenden Regelunge� zu u�ters�hei?en. Typischerweise enthält die Präambel - mehr oder weniger -Aussagen u�r die h1stonschen und politischen Bedingungen der Verfassung, über den An.laß . und die Grundlage der Verfassungsgebung, über das Selbstverständnis und dieOnentier_ung_en des Verfassungsgebers, über wesentliche Ziele des neuverfaßten Staates und schheßhch über den Geltungsbereich der Verfassung und damit über die territoriale und personale Reichweite des Staates." (Maurer 1999: 136) 

ner bereits gegenwärtig antizipierbaren Zukunft, in der sich E�eit �ls Ver­
vollkommnung eines Einigungsprozesses einstellen werden wrrd. Emer Zu­
kunft mit einem Ende. 

Zugleich ist die Präambel jedoch auch ein Text, _der aber, obg!eich �r
vorschriftsgemäß die Ordnung des Textes errichtet, diese Ordnung IID glei­
chen Moment auch zu verunsichern weiß. 10 Denn wie ein jedes Vorwort stellt 
die Präambel den eigenen Status- auch den Status des Textzusammenhangs, 
dessen Teil sie ist- in Frage: indem sie zur Reflexion der in ihr möglich ge­
machten Repräsentation und Positionierungen geradezu von vornherein auf­
fordert. Damit stört sie den ordnungsgemäßen Ablauf, an dessen Ende ,,Ende" 
stehen würde. 
Auf ein teleologisches Zeitverständnis zu setzen, das die Ordnung von Vor­
wort und eigentlichem Text unhinterfragt sicherstellt, hat hingegen Tradition 
in ,,Europa". Es ist die Tradition des retrospektiv versichernden Blicks, � d�r 
europäische Identität als ,,zunächst nichts anderes als die Herkunftseinheit 
Europas aus gemeinsamer Geschichte [verstanden wird]: Herkunftsbewußt­
sein als konstituierendes Element von Identität. Die europäische Gegenwarts­
kultur ist eine vom historischen Bewußtsein geprägte Kultur." (Weidenfeld 
1985: 10) Die Berufung auf ein historisches Bewusstsein entspricht der im 
Zusammenhang mit Europa allgegenwärtigen Behauptung eines Erbes, das 
heißt der Anmeldung von Besitzansprüchen, die sich durch den ausdrückli­
chen Verweis auf etwas als gegeben Behauptetes ableiten - auf geistig­
religiöse und sittliche gemeinsame, unteilbare und universelle Werte.11 Die 

10 

II 

Auf der einen Seite schließt man die Vorrede aus, doch schreiben muß man sie: um sie zu
i�tegrieren, um ihren Text in der Logik des Begriffs auszust�eichen , .die es nic�t vermag,
sich nicht vorauszusetzen. Auf der anderen (fast derselben Seite) schließt man die Vorrede
aus doch schreibt man sie noch, indem man sie bereits als Moment des in Gang
geb�achten Textes, als Zugehörigkeit zu einer textu7nen Öko,nomie, funkti?�iere� ,lä�.t, die 

kein Begriff vorwegnehmen oder aufheben könnte. Moment und Zug�hon�ke1t konn�n
hier nicht mehr die einfache Einschließung in irgendeine ideale lnnerhchke1t der Schnft
bezeichnen. Zu behaupten, daß es kein absolutes Text-Außerhalb gibt, heißt nicht, eine 

ideale Immanenz, die unablässige Wiederherstellung einer Selbstbeziehung der Schrift zu
postulieren. Es geht nicht mehr um eine idealistische und theologisch� Operation, die nach
Hegelscher Manier das Draußen des Diskurses, des Logos, des Begriffs, der Idee aussetzt
und aufhebt. Der Text bejaht das Draußen, markiert die Grenze der spekulativen
Operation, dekonstruiert und reduziert alle Prädikate, worüber die Spekulation. sie� �as
Draußen aneignet, auf 'Effekte'. Wenn es nichts gibt außerhalb des Textes, so 1mphz1ert
das zusammen mit der Umwandlung des Textbegriffs im allgemeinen, daß dieser eben
nicht mehr das abgedichtete Drinnen einer Innerlichkeit oder eine Identität mit sie� sei
(wiewohl das Motiv des 'Draußen um jeden Preis' mitunter ein� beruhigende R?lle spielen
kann : ein gewisses Drinnen kann fürchterlich sein), sondern eme andere Anbnngung von
Effekten der Öffnung und der Schließung." (Derrida 1995: 42f.) 
Es sind Ansprüche, die gegenwärtig längst als fragwürdig gelten müssen: ,,Europa hat sich
nicht vereint, es war und ist von Spannung erfüllt und von schmerzhaften Wunden
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Legitimität dieser Ansprüche wird durch den Verweis auf die Historie be­
teuert. Auf diese Weise wird die Voraussetzung für eine eigene Selbstpositio­
nierung in einer Geschichte wie auch für die Artikulation von Stellvertre­
�gsansprüchen geschaffen, die sich artikulieren, wo im Namen ,,Europas" 
d1e Zukunft verkündet wird. 

. Jedes Sprechen von Identität nämlich, wie das von ,,Europa", muss auf die
Wrrkungsmächtigkeit der Repräsentationsmodelle vertrauen, die es in der ei­
genen Rede erst entwirft. Kein Erbe ohne wiederholende Beteuerung des Erb­
anspruchs. Solche Wiederholung führt nicht einfach etwas Gegebenes erneut 
an, sondern muss es in notwendigerweise unabschließbaren Akten weiterer 
Wiede�holungen erst �ls vorg�gig erscheinen lassen und verbirgt so die per­
formative Kraft der eigenen Außerungen. Ohne sie anzuführen oder nament­
lich auf sie zu verweisen, zitiert die Präambel denn auch nicht nur einen aus 
der Geschichte abgeleiteten Anspruch - einen Anspruch, der sich dem Huma­
nismus, dem aufklärerischen Vernunftdenken und dem universalistischen 
Geis;, verpflichtet si�ht12 -, sondern �uch vielzählige Texte, durch die ,,Eu­
ropa entsteht und die als Vorworte dieser Präambel zu lesen sind. Schon in 
der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund­
freiheiten von 1950, einem in diesem Zusammenhang naheliegenden Vorläu­
fertext, findet sich jenes ,,Erbe" erwähnt, das eine damals noch nicht existie­
rende Institution heute anzutreten gedenkt: 
,,In Erwägu�g .der U?ivers:I1en Erklärung der Menschenrechte (von 1948) [ ... ] unter er­
neut�r Bekrafügung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfreiheiten [ ... ] entschlossen, als 
Regierungen euro�äi�cher Staaten, die vom gl�ichen Geiste beseelt sind und ein gemein­
sames Erbe an geistigen Gütern, politischen Uberlieferungen, Achtung der Freiheit und 
Vorherrschaft des Gesetzes besitzen [ ... ]", 
lautet eine einleitende Formulierung. Zweierlei ist aus Sicht des Rechts an 
dieser Umschreibung des - kulturellen - Erbes bemerkenswert, wie ein 
Kommentar hervorhebt: 

gezeichnet, und zudem besitzt es keine erwähnenswerten Reserven an 'historischem 
��<:mt'. für den internen Gebrauch. Auch wenn es die erste wirkliche weltumspannende
Z1v1hsat10n geschaffen hat, indem es seine siegreichen Embleme die von Freiheit 
Vernunft, Dynamik und Fortschritt künden, überall errichtet und seine auf universelle� 
Fundamenten in Form gebrachten, prinzipiell für jedermann gültigen Wissenschaften, 
Rechtsordnungen, Philosophie und Religion verbreitet hat. Aber wer würde heute noch die 
klassische_ Gl�ichung_ E�ropa = Zivilisation = Vernunft = Fortschritt = Dynamik für gültig 
eracht_en, m emer: Zelt, m der wir uns fragen, ob die universellen Ansprüche hinsichtlich 
der w1ssenschafthchen Wahrheit und der Menschenrechte nicht eine der einfallsreichsten 
Herrschaftsinstrumente des Eurozentrismus sind, eine hinterhältige Falle, in die die übrigen 

12 Bewohner der Welt bereits gegangen sind?" (Bodei I 995: 7f.)
Auf der Internetseite des Europaparlaments, die über die Grundrechte-Charta informiert 
(�ttp;//www.europarl.de/aktue1l/charta2.htm; Stand: 1.1.2002), wird sich ausdrücklich auf 
die englische Bill of Rights von 1689, die französische Deklaration der Menschen- und 
Bürgerrechte von l 789 und der Bill of Rights von l 791 der Vereinigten Staaten berufen. 
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,,Ihr Ensemble aus Rechtsgrundsätzen und anderen geistigen Gütern ei�schli�ßlic� politi­
scher Überlieferungen geht nicht im bloß Rechtlichen auf; ferner geschieht dies mcht z1:1-
fällig in der Präambel, die dem übergreifenden Kulturellen am ehesten Raum lässt und die 
Brücke zum rechtlich Ausgeformten schlägt." (Häberle 1982: 222) 
In der sich anfügenden Fußnote wird darauf hingewiesen, daß dieser Konven­
tion die Satzung des Europarates vom 5.5.1949 vorausgegangen war, die in 
ihrer Präambel „ebenfalls eine Brücke zwischen dem Geistigen und den 
Rechtsprinzipien schlägt", wenn es darin heißt: ,,in _unerschütte�licher Ver­
bundenheit mit den geistigen und sittlichen Werten, die das gemems�m� Erbe 
ihrer Völker sind, und der persönlichen Freiheit, der politischen Freiheit ID:d 
der Herrschaft des Rechts zugrundeliegen, auf denen jede wahre Demokratie 
beruht." (zitiert ebd.). 
Der Hinweis auf ein immer wieder beschworenes „gemeinsames Erbe", auf 
die „gemeinsamen Interessen und Abhängigkeiten", die ,,V�rp�ichtungen ge­
genüber den übrigen Ländern d�r Welt�' . und schheßh:? auf �en
„dynamischen Charakter des europäischen Ermgungsprozesses . �mdet sich
auch in einem weiteren Vorläufertext, dem von den Außerurumstem der 
damaligen neun EG-Mitgliedsstaaten auf einer Si�_g im D�zemb.er 1973
angenommenen Dokument. Beteuertes Ziel der Verem1gung sei es, hest man 
dort, 
das Überleben einer Zivilisation zu sichern, die [den Mitgliedsstaaten] gemeinsam ist.[ ... ] 

Diese Vielfalt der Kulturen im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Zivilisation, die­
ses Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und Prinzipien, diese Annäherungen_ der_ Lebens­
auffassungen, dieses Bewußtsein ihnen eigener gemein�amer Inter�ssen sowie die�� Ent­
schlossenheit am europäischen Einigungswerk mitzuwtrken, verleihen der europaischen 
Identität ihre� unverwechselbaren Charakter und ihre eigene Dynamik." (,,Dokument über 
die europäische Identität", 14. Dezember 1973, zitiert in: Schwarz 1980: 499f.) 
Wie man sieht, geht die Berufung auf ein Erbe offenbar unausweichlich mit 
der Behauptung einher, es gehe in der Gegenwart um die Bewahrung der Zu­
kunft. Einer Zukunft, die ein Versprechen ist, das sich dadurch zu erfüllen 
hat, dass man gegenwärtig Entschlossenheit an den Tag legt, sie in.Rea�ität zu
überführen. Es ist das Versprechen, Zukunft zu gestalten, das heißt sich als 
Subjekt der Geschichte bezeichnen zu können, das jene Texte bestimmt, in 
denen Erbe und Verantwortung für eine Zukunft ,,Europas" beteuert werden. 

In den Präambeln der beiden großen Vereinigungswerke, der Verträge von 
Maastricht und Amsterdam, hingegen war offensichtlich kein Platz für T radi­
tion und Erbe. Über die ,Jdentität und Unabhängigkeit Europas" ist in der 
Präambel des Vertrags von Amsterdam nur im Zusammenhang mit einer 
geforderten gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu 
lesen, an einer Stelle also, wo es um die Abgrenzung vom Anderen, vom Au­
ßen, vom Nicht-Europäischen geht. Und während es in der Pr�ambe� d:s 
1992 geschlossenen Vertrags zur Gründung der Europäischen Umon, wie sie 
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sich in der modifizierten Fassung vom 2. Oktober 1997 findet, heißt: 
,,Entschlossen, durch diesen Zusammenschluss ihrer Wirtschaftskräfte 
Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen, und mit der Aufforderung an 
die anderen Völker Europas, die sich zu den gleichen hohen Zielen bekennen, 
sich diesen Bestrebungen anzuschließen", artikuliert sich der Anspruch, für 
,,Europa" zu sprechen, in der Präambel der Grundrechte-Charta in 
ausdrücklich selbstbewussteren Worten. Von den ,,anderen Völkern 
Europas", die der Amsterdamer Vertrag erwähnt, ist darin nun keine Rede 
mehr. Anstelle dessen manifestieren nunmehr „die Völker Europas" - in der 
Gleichsetzung von Staat und Volk und unter Ausschluß der Nicht­
Mitgliedsstaaten - ihr als eigenes behauptetes Selbstbewusstsein: die 
Europäische Union ist ,,Europa", repräsentiert allein durch die Einheit ihrer 
Mitgliedsstaaten. So ist die Präambel der Grundrechte-Charta als Vorwort 
also ein Nachwort zu den Verträgen von Maastricht und Amsterdam und eine 
selbstversichernde Antwort auf die lange schon vielerorts erhobene Forderung 
an die EU, von der Identität Europas nicht länger zu schweigen. Dieses 
Schweigen sei zu beenden, denn, so lässt sich stellvertretend zitieren, 

„um der Geschichte der ,Idee von Europa' eine Tiefendimension zu verleihen, muss es eine 
Diskussion über das Wesen Europas und seiner Grenzen und Identitäten geben. Damit ge­
nau sieht sich die Europäische Union konfrontiert. Wenn die EU nicht irgendwann inne­
hält, um ein paar ernsthafte Überlegungen über das ,Wesen Europas' anzustellen, wird sie 
nicht mehr sein können als ein gemeinsamer Markt und niemals zu einer tiefergehenden 
Einheit finden. Andererseits scheint die Schwierigkeit, dieses Wesen und diese Identität zu 
bestimmen, genau dazu führen, dass das Thema bislang umgangen worden ist." 
(Mikkeli 1998: 244) 

Der Moment der Verkündigung der Präambel könnte als der hier angemahnte 
Moment des Innehaltens, die Präambel als das Resultat,der geforderten ernst­
haften Überlegungen betrachtet werden. Vorgeblich der Zukunft zugewandt, 
wird die Grundrechts-Präambel jedenfalls zu einer Antwort auf die verunsi­
chernde Frage nach einer europäischen Identität. Und es wird sich in die ei­
gene Herkunftsgeschichte eingeschrieben, die man in der Präambel selbst in­
szeniert. 

Der öffentliche Akt der Versicherung, in einer Traditionslinie zu stehen, 
dauerhaft lesbar gemacht in allen Sprachen der Europäischen Union, muss 
aber als eine Selbstbehauptung verstanden werden, die gar nicht so selbstver­
ständlich ist, wie sie erscheinen will. Die Präambel ist eine vorgeschobene 
und nachgelieferte Zusatzselbstversicherung zu de� für das die Namen 
Maastricht und Amsterdam stehen. Sie ist ein Ausdruck der Versicherung 
eines Selbst, zumindest Ausdruck eines Verlangens, ein Selbst zu sein und als 
ein solches die eigene Identität zu beteuern. Und sie ist eine 
selbstbehauptende Äußerung derjenigen, die als namentlich nicht genannte 
Verfasser im Namen der „europäischen Völker", als entsprechend ermächtigte 
stellvertretende Repräsentanten der Bürger und Bürgerinnen jener Staaten 
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sprechen, aus denen ,,Europa" - als Einheit der Differenzen - vorgeblich 
besteht. In einem Text, in dem in bekenntnishafter Form die Grundsätze eines 
solchen Selbstverständnisses formuliert werden, drückt sich nichts weniger 
als der Wille zur Formierung einer Institution aus. Durch Berufung auf ein 
Erbe auf die Wurzeln von kulturellen Werten und die daraus abgeleitete 
Verp

,
flichtung, für die Zukunft zu sorgen, will sich diese Institution selbst, 

und zwar namentlich als ,,Europa", legitimieren, nachdem sie politisch und 
rechtlich durch zwischenstaatliche Verträge real geworden ist. 

Insofern ist der Text der Präambel in erster Linie ein Selbstvergewisse­
rungsdokument, das an die im Inneren der Institution adressiert ist: an die, die 
von dieser Institution als Bürger betrachtet werden und durch ihr kollektives 
Bewusstsein ,,Europa", in Gestalt der Europäischen Union, ins Leben rufen 
und am Leben halten sollen. So ermächtigt sich eine in vorausgegangenen 
Vertragstexten geschaffene Institution nachträglich mittels eines bis zur 
Abfassung einer Verfassung vorläufigen Vorworts, mittels eines Textes in 
einer aus vielen aufeinander Bezug nehmenden Texten bestehenden 
Geschichte. Dies geschieht in Berufung auf eine zu pflegende und zu be­
wahrende Tradition, auf ein verpflichtendes Erbe, auf eine universelle Ver­
antwortung für alle Zukunft. Doch unumgänglich wird sich die Institution 
auch in dieser Zukunft in einem Selbstberechtigungsdiskurs immer wieder 
neu zu versichern haben und festschreiben müssen. Die Institution wird sich 
immer wieder zu legitimieren haben. Um sicherzustellen, dass dies gelingen 
wird, muß es Texte geben, auf die sie sich dazu berufen kann. Darum die 
Präambel. Was in ihr als Prätext zu einem als Entwurf des noch zu ver­
fassenden Verfassungstextes erdachten Grundlagenpapier dokumentiert wird, 
ist so auch die ein für alle Mal vorgenommene Fixierung dessen, was dieses 
so bezeichnete ,,Europa" sein soll. Durch Ermächtigung über die Vergangen­
heit wird die Festschreibung von Zukunft gewährleistet. Daraus folgt: Mit der 
Präambel ist ,,Europa" schon am Ende. Und zwar gerade weil von einer Zu­
kunft gesprochen wird, die auf die Vergangenheit verpflichtet wird. Wo in 
den verdiktiven Äußerungen der Präambel nämlich bereits als feststehend be­
hauptet wird, was ,,Europa" ist und was es sein wird - und eben nicht darstellt 
und darstellen werden wird-, wird eine hoheitliche Verfügung über einen Ei­
gennamen verkündet und zugleich ein Anspruch auf alleinige Definitions­
macht zum Ausdruck gebracht, dem nicht daran gelegen ist, dass „Europa" 
jemals anders und neu zu formulieren sein könnte. Dem gilt es zu widerspre­
chen. Denn wo immer von ,,Europa" zu lesen ist, liest man, schon immer und 
auch weiterhin, ein Vorwort, eine vorläufige Version, eine Vorschrift, die 
allen T otalisierungsunternehmungen Schwierigkeiten voranstellt. Wenn man 
denn liest. 
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